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   Schultergürtel    

 
Gradation 

GNr: I II III  V VI 
41   Anlagebedingte Erhöhung einer 

Schulter oder Erkrankung bzw. 
Verletzungsfolge im Bereich des 
Schultergürtels ohne bzw. mit nur 
unwesentlicher Beeinträchtigung 
der Beweglichkeit. 

 Akute Erkrankung oder Verletzung 
im Bereich des Schultergürtels. 
Operationen, noch nicht 6 Monate 
zurückliegend. 
 
Nachuntersuchung spätestens 
nach 12 Monaten. 
 

Anlagebedingte Erhöhung einer 
Schulter oder Erkrankung bzw. Ver-
letzungsfolge im Bereich des Schul-
tergürtels mit wesentlicher Beein-
trächtigung der Beweglichkeit. 

 
Anmerkung: 
– Formveränderungen der Wirbelsäule werden nach GNr 42, Formveränderungen des Brustkorbes nach GNr 43 beurteilt. 
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